
4. Ziele der Planung  

Mit dem Bebauungsplan ist die planungsrechtliche Sicherung einer Gemeinbedarfsfläche mit 
der Zweckbestimmung „Schule und andere soziale Nutzungen“ und einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „öffentliche naturnahe Grünfläche“ beabsichtigt. 

 


